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E-Mail -Antworten sind bitte unter Anführung der 

Geschäftszahl an post@sozialministerium.at

zu richten.

Herr

HorstGrünzweig

Geschäftszahl: BMASGK-21561/0060-IX/A/9/2019

Anfrage betreffend Cannabisanbau durch die AGES gemäß § 6a SMG

Sehr geehrter Herr Grünzweig!

Bezugnehmend auf Ihre E-Mail vom 12.November2019 betreffend Cannabisanbau durch die 

Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH (AGES)hat das Bundesministerium 

für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (BMASGK) folgende Informationen 

für Sie:

Ad Frage 1:

2015: 59,19 kg

2016: 115,61 kg

2017: 258,58 kg

2018: 361,78 kg

Ad Fragen 2 bis8:

Der Anbau des Cannabis durch die AGES nach Maßgabe des § 6a Suchtmittelgesetz (SMG), 

BGBl.I Nr. 112/1997, idgF, erfolgt nicht in Vollziehung hoheitlicher Aufgaben, sondern im 

Rahmen privatwirtschaftlicher Vereinbarungen mit Pharmaunternehmen, die dafür über eine 

entsprechende suchtmittelrechtliche Bewilligung verfügen. Unbeschadet der staatlichen 

Kontrolle –der die AGES hinsichtlich des rechtskonformen Umgangs mit Cannabis ebenso 

unterliegt wie alle anderen Unternehmen, die zum Verkehr und zur Gebarung mit 

de6os6ypi4
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Suchtmitteln berechtigt sind –handelt es sich beim Anbau, bei der Aufzucht und Ernte der 

Cannabispflanze um eine privatwirtschaftliche Tätigkeit auf vertraglicher Basis zwischen 

AGES und Pharmaindustrie, in deren Rahmen die vertraglichen Betriebsgeheimnisse zu 

wahren sind.

Ad Frage 9:

Tochtergesellschaften gemäß § 6a Abs. 1 SMG gibt es derzeit nicht. Solche sind aktuell auch 

nicht geplant.

Wien, 9.Dezember 2019
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Beilage/n: Beilagen


